Landkreis Wolfenbiittel

Die Landréatin

Sitzungsvorlage

Beschlussvorschlag:

wird beschlossen.

Die Satzung des Landkreises Wolfenbuttel

Geschaftszeichen Datum Vorlage-Nr.

01/Br 12.04.2022 XIX-0123/2022

Beratungsfolge Sitzung Sitzung am Zustandigkeit
Ausschuss fur Wirtschaft, Finanzen und offentlich 12.05.2022 | Vorberatung

Personal

Kreisausschuss nicht 6ffentlich || 13.06.2022 | Vorberatung

Kreistag offentlich 04.07.2022 || Entscheidung

Betreff

Anderung der Satzung des Landkreis Wolfenbiittel iiber Aufwandsentschidigungen,
Auslagenersatz, Verdienstausfall und Reisekosten
.~

Uber Aufwandsentschadigung, Auslagenersatz,
Verdienstausfall und Reisekosten, wie sie sich aus der Anlage zur Vorlage XIX-0123/2022 ergibt,

Aufwand/Auszahlung i. € Produktkonto

[ Ergebnishaushalt | Haushaltsjahr/e
[ Finanzhaushalt

Mittel stehen O zur Verfiigung [ nichtzur [ nur bereiti. H. v. Euro
Verfiigung
Deckungsvorschlag L] Mehrertrage/-einzahlungenbei | ] Minderaufwendungen/-auszahlungen bei

Diese MaBnahme hat Auswirkungen auf die Erreichung folgender Oberziele:

Burgerfreundlichkeitder Kreisverwaltung

Praambel Konsolidierung der Kreis-und Gemeindefinanzen

[ unterstitzz [ behindert
[ unterstitzt [ behindert

Oberzel 1 Gesellschaftlicher Zusammenhalt

[ unterstitzz [ behindert

Oberzel 2 Bildung und Kultur

[ unterstiitzt [J behindert

Oberziel 3 Arbeit und Wirtschaft

[ unterstitzz [J behindert

Oberzel 4 Umwelt-und Klimaschutz

[ unterstitzz [ behindert

Oberzel 5 Mobilitat und Infrastruktur

[ unterstitzz [J behindert
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Begriindung:

Mit Mail vom 23.02.2022 hat der Landkreis Wolfenbuttel die Kommunalaufsicht beim Nds.
Ministerium fUr Inneres und Sport hinsichtlich der Rechtmafigkeit des § 2 Abs. 5 der derzeit
geltenden Satzung des Landkreises Wolfenblttel Uber Aufwandsentschadigungen,
Auslagenersatz, Verdienstausfall und Reisekosten um Stellungnahme gebeten. Die
Kommunalaufsichtsbehérde hat daraufhin  mitgeteilt, dass eine Gewahrung eines
Sitzungsgeldes an beratende Mitglieder der Ausschisse gem. § 71 Abs. 7 NKomVG flr
Fraktionssitzungen rechtswidrig ist. Die Kommunalaufsicht hat die Entscheidung wie folgt
begrindet:

,Da die Verweisung in § 71 Abs. 7 S. 4 NKomVG auf § 55 NKomVG nur dessen
entsprechende Anwendung ermaglicht, kommt ein Sitzungsgeld nur fur die Teilnahme an den
Sitzungen der Ausschusse in Betracht, in denen eine Mitgliedschaft besteht, da sich die
Tatigkeit auf die Arbeit in den Ausschusssitzungen beschrankt. Die Mdglichkeit eines der
Vertretung nicht angehérenden Ausschussmitgliedes, ggf. als Gast in der Sitzung einer
Fraktion oder Gruppe zuzuhdéren und mitzureden, beruht nicht auf einer besonderen
Rechtsstellung dieser Person, die sie aus der sonstigen Offentlichkeit heraushebt; daher lieRe
sich die Zahlung von Sitzungsgeld insoweit auch sachlich nicht rechtfertigen (siehe Praxis der
Kommunalverwaltung Nds, NKomVG, § 71 Rn. 94, ebenso Thiele, NKomVG, § 71 Rn. 25 und
Ipsen, NKomVG, § 71 Rn. 30).

Die Gewahrung von Sitzungsgeld fiur die Teilnahme an Fraktionssitzungen dient der
Wahrnehmung der in § 57 Abs. 2 NKomVG genannten Fraktionsaufgaben (siehe Praxis der
Kommunalverwaltung Nds, NKomVG, § 55 Rn. 10) und steht damit nur den Mitgliedern der
Fraktionen zu.”

Damit ist der § 2 Abs. 5 der beschlossenen Satzung des Landkreises Wolfenbuttel Gber
Aufwandsentschadigungen, Auslagenersatz, Verdienstausfall und Reisekosten vom
28.02.2022 rechtswidrig und die gesamte Satzung somit vorlaufig nicht vollziehbar.

Gemal § 88 Abs. 1 Satz 2 NKomVG lege ich Einspruch gegen den Beschluss der Satzung
des Landkreises  Wolfenblttel Uber  Aufwandsentschadigungen, Auslagenersatz,
Verdienstausfall und Reisekosten vom 28.02.2022 ein. Der Einspruch richtet sich gegen die
Regelung des § 2 Abs. 5 der Satzung. Nach § 88 Abs. 1 Satz 3 NKomVG hat der Kreistag
nach dem Einspruch nochmals Uber die Satzung zu entscheiden.

Als Anlage flge ich die in § 2 Abs. 5 angepasste Satzung Uber Aufwandsentschadigungen,
Auslagenersatz, Verdienstausfall und Reisekosten zur Beschlussfassung bei. Der Beschluss
Uber die geanderte Satzung bedarf nochmals der Vorbereitung durch den Kreisausschuss. Mit
der beigefiigten Anderung der Satzung werde der Rechtswidrigkeit abgeholfen. Sofern der
Kreistag keine Anderung des § 2 Abs. 5 der Satzung beschliet, habe ich gem. § 88 Abs. 1
Satz 4 NKomVG der Kommunalaufsicht umgehend dartiber zu berichten.

Die Aufsichtsbehorde entscheidet anschlieffend, ob der Beschluss zu beanstanden ist. Bis
dahin ist der Beschluss nicht auszufltihren.

Als weitere Anderung der Satzung wurde § 11 Inkrafttreten dahingegen geédndert, dass die
Satzung rickwirkend zum 01.11.2021 in Kraft tritt. Die rechtswidrige Satzung wurde
irrtmlicherweise mit Wirkung zum 01.03.2022 beschlossen. Die Kreistagsfraktionen waren
sich jedoch einig, dass diese mit Wirkung zum 01.11.2021 in Kraft treten soll.

Christiana Steinbrtigge

Anlagen:
- Entwurf der Satzung des Landkreis Wolfenbuttel Uber Aufwandsentschadigung,

Auslagenersatz, Verdienstausfall und Reisekosten mit Markierungen

Seite: 2/2



	ref_voname
	ostatus
	datum
	Zuständig
	Beratungsfolge
	Beschlußvorschlag
	FAuswirkung
	Text4
	Anlage

